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 OV-Vorsitzende u. stellv. Vorsitzende  

 AG-Vorsitzende u. stellv. Vorsitzende 

 UBV 

 
Gelsenkirchen, 20.07.2018 

 
 

 
 
Einberufung des ordentlichen Unterbezirksparteitages der SPD Gelsenkirchen am 13.11.2018 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
gemäß § 6 der Satzung des Unterbezirks Gelsenkirchen wird hiermit der Unterbezirksparteitag für 
 

Dienstag, 13. November 2018 
um 18:30 Uhr 

Ort wird noch bekannt gegeben 
 

einberufen. 
 
Die Mitglieder des UB-Vorstandes sind als Vorstandsmitglieder stimmberechtigt.  
Den Termin- und Fristenplan für den Parteitag, die vorläufige Tages- und Geschäftsordnung und den Dele-
giertenschlüssel findet Ihr in der Anlage dieses Schreibens.  
 
Die Ortsvereine werden gebeten, mindestens ein Mitglied für die Mandatsprüfungs- und Zählkommission 
bis zum 18.10.2018 an das UB-Büro (info@spd-ge.de) zu melden. 
 
Antragsschluss für alle Anträge ist der 18.10.2018. Anträge sind bei der Unterbezirksgeschäftsstelle einzu-
reichen. Alle Anträge bitte als Word-Datei in Arial, Schrittgröße 10, per Mail an info@spd-ge.de. 
 
Mit solidarischen Grüßen, 
 
 
 
 
Markus Töns       Christian Meyer-Kahrweg 
Vorsitzender        Geschäftsführer 
 

http://www.spd-ge.de/
mailto:info@spd-ge.de


Termin- und Fristenplan  
für den ordentlichen Unterbezirksparteitag am 13.11.2018  

Ort wird noch bekannt gegeben 

 
Spätestens bis Dienstag, 16.10.2018 Erste Veröffentlichung der Einberufung des 

Parteitages - gemäß §6 UB-Satzung 
Bei gleichzeitiger Bekanntmachung der vor-
läufigen Tagesordnung 
 

Donnerstag, 18.10.2018 
Antragsschluss 3 Tage vorgezogen wegen 
organisatorischer Notwendigkeit! 

Antragsschluss zum Parteitag für alle Anträge 
gem. §8 UB-Satzung  
 

Spätestens bis Dienstag, 30.10.2018 Zusendung der Einladung inkl. der Anträge an 
die Delegierten, - gemäß §8 (2) UB-Satzung 
 

Dienstag, 13.11.2018  Unterbezirksparteitag  
 

 

 
Einreichen von Anträgen:  
Antragsberechtigt sind:  

 Unterbezirksvorstand  

 Ortsvereine  

 Arbeitsgemeinschaften auf Unterbezirksebene  

 Projektgruppen auf Unterbezirksebene  
 
Anträge nach Antragsschluss:  
Nach dem Antragsschluss können nur noch Initiativanträge (sog. „Dringlichkeitsanträge“) aus der 
Mitte des Parteitages (also von den Delegierten) gestellt werden. Im Übrigen müssen Dringlichkeits-
anträge von mindestens fünfzehn Delegierten aus mindestens drei Ortsvereinen unterstützt wer-
den. Diese Anträge werden vom UB-Parteitag in derselben Sitzung nur behandelt, soweit der Partei-
tag die Dringlichkeit mit der Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Teilnehmer/innen aner-
kennt. Dieser Beschluss wird gefasst, nachdem 1 Teilnehmer/in für und 1 Teilnehmer/in gegen die 
Dringlichkeit gesprochen hat. Wird die Dringlichkeit verneint, so ist der Antrag auf dem nächsten 
UB-Parteitag zu behandeln (gem. §8 UB-Satzung).  
 
Außerdem besteht auf dem Parteitag die Möglichkeit, in der Debatte mündliche Änderungsvor-
schläge einzubringen. 



Unterbezirksparteitag der SPD Gelsenkirchen  
13. November 2018 

Ort wird noch bekannt gegeben 
________________________________________________________________________________ 
 

Vorläufige Tagesordnung 
 

1. Eröffnung 
 

2. Konstituierung des Unterbezirksparteitages 
a) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung 
b) Beschlussfassung über die Tagesordnung 
c) Wahl des Präsidiums 
d) Wahl der Mandatsprüfungs- und Zählkommission 

 
3. Grußwort/Vortrag/Referat 

 
4. Diskussion und Aussprache 

 
5. Bericht der Mandatsprüfungs- und Zählkommission 

 
6. Antragsberatung 

 
7. Schlusswort 

 



Unterbezirksparteitag der SPD Gelsenkirchen 
13. November 2018 

Ort wird noch bekannt gegeben 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Vorläufige Geschäftsordnung 
 

1. Stimmberechtigte Mitglieder des Unterbezirksparteitages, sind die ordnungsgemäß ge-
wählten Delegierten der Ortsvereine, der Arbeitsgemeinschaften und die Mitglieder des 
Unterbezirksvorstandes. 

 
2. Der Unterbezirksparteitag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Delegierten an-

wesend ist. Er gilt als beschlussfähig, solange die Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zur Feststellung der Beschlussfähigkeit 
mit. 
 

3. Die Beschlüsse des Unterbezirksparteitages werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
 

4. Abstimmungen erfolgen durch Erheben des Delegiertenausweises, es sei denn, dass ge-
heime Abstimmung gewünscht wird. 

 
5. Wahlen werden nach den Vorschriften der Wahlordnung der Partei und den wahlrechtli-

chen Bestimmungen abgehalten. 
 

6. Die Redezeit der Diskussionsredner/innen beträgt maximal 5 Minuten. 
 

7. Die Diskussionsredner/innen erhalten in der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort. Die 
Wortmeldungen sind schriftlich einzureichen. 

 
8. Anträge zur Geschäftsordnung können mündlich gestellt und begründet werden. Die An-

tragsteller/innen erhalten außerhalb der Reihenfolge der Diskussionsredner/innen das 
Wort. Die Redezeit in Geschäftsordnungsdebatten beträgt maximal 3 Minuten. 

 
9. Die Abstimmung über Anträge zur Geschäftsordnung erfolgt, nachdem je einem Red-

ner/einer Rednerin Gelegenheit gegeben worden ist, für oder gegen den Antrag zu spre-
chen. 

 
10. Im Weiteren gilt das Unterbezirksstatut. In Zweifelsfällen gelten die übergeordneten Orga-

nisationsstatuten der SPD. 



 


